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35/02 Zollgesetz 

Text 

Nachschauen 

§ 24. (1) In Ausübung der Zollaufsicht ist das Zollamt Österreich befugt, bei den in § 23 Abs. 1 
genannten Personen und bei anderen Personen, bei welchen nach dem Unionsrecht Kontrollen zulässig 
sind, Nachschauen (§§ 144 bis 146 BAO) vorzunehmen. Die Nachschau kann die Einsichtnahme in die 
betrieblichen oder sonstigen Aufzeichnungen und Belege über zollrechtlich bedeutsame Vorgänge, die 
Kontrolle von Waren und die Kontrolle und Untersuchung von im grenzüberschreitenden Verkehr 
eingesetzten Umschließungen und Beförderungsmitteln einschließen. Für die Kontrolle von Waren gelten 
die Bestimmungen des Unionsrechts. 

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 90 Z 15 lit. b, BGBl. I Nr. 104/2019) 

(3) Kann der Ausführer oder Lieferant der betroffenen Waren bei einer Nachschau zur Prüfung von 
Präferenznachweisen oder Lieferantenerklärungen das Zutreffen der Erfordernisse für die Anwendung der 
Zollpräferenzmaßnahmen nicht nachweisen, so gilt der Präferenznachweis oder die Lieferantenerklärung 
als zu Unrecht erteilt oder ausgestellt. Dies ist mit Bescheid festzustellen. 
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